
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/9/14 8Ob535/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.09.1977

Norm

AußStrG §16 BIII2g

BAO §160

LiegTeilG §29

Rechtssatz

Aus § 29 LiegTeilG und § 160 BAO läßt sich nicht entnehmen, daß mit der amtswegigen Verbücherung bis zum Ablauf

von sechs Wochen nach Einlangen der steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung innezuhalten wäre bzw die

Beteiligten vom Abhandlungsgericht vom Einlangen der Unbedenklichkeitsbescheinigung zu verständigen oder etwa

gar zu entsprechender Antragstellung aufzufordern wäre.
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